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Die Geschichte der Rezeption psychoanalytischer Erkenntnisse in der Strafrechts­
pflege ist ein Trauerspiel. Bestimmend waren Verdrängung oder ablehnende 
Diffamierung. Die Gründe sind vielfältig, unter anderem folgende: es gab prak­
tisch keine verbindende Brücke zwischen dem Geist des Strafrechts und des Straf­
vollzugs am Anfang des 20. Jahrhunderts und einer psychologischen Krank­
heitslehre, die den Kriminellen in seiner seelischen Determiniertheit zu verstehen 
versucht; das Ausmaß der Isolierung der wenigen Psychoanalytiker, die Bela­
stung, sozusagen mit einsamem Wissen einem lückenlos repressiven Strafsystem 
gegenüberzustehen, führte sie gelegentlich zu polemischer überspitzung ihrer 
Erkenntnisse, vor allem in Form entlarvender, kränkender Angriffe auf die 
kollektiven sozialpsychologischen Mechanismen, die dem Vergeltungsstrafrecht 
zugrundelagen. Dieser Ton aggressiver Globalendarvung der »sadistischen«, das 
Böse von sich auf den Verbrecher projizierenden Justiz oder Gesellschaft, findet 
sich in einigen der frühen Arbeiten, so bei Fritz Wittels, »Die Welt ohne Zucht­
haus«, Stuttgart 1928, besonders im Kapitel ,.Rache und Richter«, abgedruckt im 
"Psychoanalytischen Almanach«, 1929, S. 223-237; zum Teil auch bei Alexander 
und Staub ,.Der Verbrecher und seine Richter«, Berlin 1929. 
Es überwiegt eine Tendenz, in Umkehr alles bis dahin Gewohnten scharf und 
eindeutig die Kriminellen als die Opfer der Gesellschaft zu bezeichnen, deren 
barbarische Behandlung zur Stabilisierung des psychischen Gleichgewichts eben 
dieser sich gut und moralisch in Ordnung fühlenden Gesellschaft diente. Diese 
Tendenz zieht sich hin bis zu Paul Reiwalds ,.Die Gesellschaft und ihre Ver­
brecher«, Zürich 1948, und, mit dem Schwerpunkt der Sündenbockprojektion, 
zu dem an C. G. Jung und Erich Neumann orientierten Schweizer Juristen 
Eduard Naegeli in ,.Das Böse und das Strafrecht«. 
Man könnte diese Tendenz als den psychoanalytischen Frontalangriff auf die 
strafende Gesellschaft bezeichnen. Er ist mit vollem Erfolg abgeschlagen worden. 
Khnliche sozialpsychologische Momente mögen dazu geführt haben, daß in einer 
Reihe von Prozessen, in denen Psychoanalytiker hinzugezogen wurden, diese 
eine Gegenposition der Endasrungsfreundlichkeit einnahmen oder in sie hinein­
gedrängt wurden: es bestand eine Neigung zur rein quantitativen Ausweitung 
psychischer Krankheitsmomente mit dem Ziel der Aufwertung des § 5 I I oder 
n, ohne daß die angesichts einer solchen Diagnose erforderlichen therapeutischen 
Möglichkeiten gegeben gewesen wären. Dies führte zum Vorwurf der ,.Auf­
weichung« der Rechtsordnung, mit der Folge, daß die Beiziehung von Psycho­
analytikern nahezu ganz unterblieb. Möglichkeiten zu systematischer Forschung, 
analog der in psychiatrischen Kliniken und Landeskrankenhäusern vorhandenen, 
gab es nicht. Dem Vorwurf gegen die Psychoanalyse, ihre kriminologischen Er­
kenntnisse, die von der Kriminalpsychiatrie meist überhaupt als "Spekulationen« 
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400 abgetan werden, seien an nicht repräsentativen Einzelfällen gewonnen, wurde 
damit erst die Basis geschaffen. Es ist zu hoffen, daß die Errichtung der Sozial­
therapeutischen Anstalten zum ersten Mal überhaupt Gelegenheit zu gründ­
licher psychoanalytischer Behandlungsforschung und zur Verifizierung der psy­
choanalytischen Verbrechenstheorien liefert. Dann dürfte sich auch eines der 
schwierigsten Probleme psychoanalytischer Kriminalitätsmeorien einer Lösung 
nähern: die Erstellung einer gesicherten Testdiagnostik und die Beantwortung der 
drängenden Fragen nach der quantitativen Verteilung bestimmter Charakter- und 
Neurosestrukturen unter den Rechtsbrcchem. Allzulange mußte die Psycho­
analyse, seit Freuds Entdeckung des »Verbrechers aus Schuldbewußtsein« (in: 
Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit, Ges. Werke, Bd X, 
S. 389-391) sich mit vagen quantitativen Angaben begnügen, für die ein Zita t von 
Heinrich Meng und Paul Reiwald als Beispiel angeführt sei: "Die klinisch fest­
stell bare Neurose bildet für eine nicht unerhebliche, aber schwer bestimmbare 
Zahl von Verbrechern ein wichtiges Merkmal.,,1 
Freud entdeckte in seinen Analysen an Patienten mit dissozialen oder krimi­
nellen Phasen in ihrer Vergangenheit, »daß solche Taten vor allem darum voll­
zogen wurden, weil sie verboten und weil mit ihrer Ausführung eine seelische 
Erleichterung für den Täter verbunden war. Er litt an drückendem Schuldbe­
wußtsein unbekannter Herkunft, und nachdem er ein Verbrechen begangen hatte, 
war der Druck gemildert.« (X, S. 390) Dieses Schuldgefühl, das in der Straftat 
»untergebracht« werden muß, stammt nach Freuds Erkenntnissen aus einem 
nicht aufgelösten ödipalen Konflikt. Das bedeutet, daß bei bestimmten Kindern 
unter besonderen familiären Bedingungen die normale Ambivalenz des Jungen 
dem Vater gegenüber mehr Haßanteile enthält, die verdrängt werden müssen. 
Aber das überich kennt die unbewußt gewordenen Tötungsimpulse und beant­
wortet sie mit unbewußt bleibendem Schuldgefühl. 
Unter Hinweis auf Nietzsches analogen Ausdruck vom ,.bleichen« Verbrecher 
betont Freud vorsichtig: ,.Überlassen wir es zukünftiger Forschung zu entschei­
den, wie viele von den Verbrechern zu diesen >bleichen< zu rechnen sind.« 
(X, S. 391) 
Die bekanntesten psychoanalytischen Forscher auf dem Gebiet der Kinder- und 
Jugendkriminalität heben hervor, daß unbewußte Schuldgefühle eine häufige 
Ursache dissozialen Verhaltens seien, auch bei jugendlichen Dieben, so: Hans 
Zulliger, Helfen statt Strafen, Stuttgart 1956; Kate Friedlander, Tbe Psycho­
analytical Approach tO Juvenile Delinquency, London 19471, 19676, vor allem 
aber August Aichhorn bereits 1925 in ,. Verwahrloste Jugend«. Freud selbst hat 
später in »Das Ich und das Es« betont (XIII, S. 282), daß sich dieser Mechanis­
mus vor allem bei Jugendlichen finde. Die Psychodynamik des Verbrechers aus 
Schuldgefühl ist von Tbeodor Reik in seinem Buch ,.Geständniszwang und Straf­
bedürfnis« (1925) ausführlich dargestellt worden, ebenso Folgerungen, die sich 
daraus für das Vergeltungsstrafrecht ergeben. Allerdings macht Reik sehr deut­
lich, daß seine Erkenntnisse »sich nur auf solche Verbrecher beziehen, welche 
überhaupt über ein Schuld gefühl verfügen« (S. I II). 
Dies führt zu einem zentralen Problem der frühen psychoanalytischen Diagno­
stik. Die von den Pionieren psychoanalytischer Kriminologie explorierten oder 
analysierten Rechtsbrecher waren meist Angehörige der Mittelschicht. Selbst bei 
unzureichendem oder schädigendem Funktionieren der familiären Sozialisation 

I Heinrich Meng und Paul Reiwald, Prophylaxe des Verbrechens als sozialärzdiches und ge­
sellschaftliches Problem. In: Psychohygienische Vorlesungen, hrsg. von H. Meng, D:ue!iStutt­
gart, '9S8, S. 308. 
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bietet die Mittelschichtfamilie Möglichkeiten für die wenigstens partielle Aus­
bildung einer differenzierten psychischen Struktur und die Errichtung eines wenn 
auch unzureichenden überichs. Kriminelles Verhalten ist also in der Mittelschicht 
weit eher Symptom ungelöster innerseelischer Konflikte, weil die psychischen 
Instanzen differenzierter ausgebildet sind. Zu einem zu kriminellem Verhalten 
drängenden Schuldgefühl gehört ein überich, das stark genug entwickelt ist, um 
ein ausreichend heftiges Strafbedürfnis zu entfalten. Es ist in diesem Zusammen­
hang weiterhin erwähnenswert, daß in der frühen psychoanalytischen Krimino­
logie, wie in der frühen Psychoanalyse überhaupt, dem Odipuskomplex, also der 
letzten frühkindlichen Entwicklungs krise, die dominierende Rolle in der Ver­
ursachung von neurotischen Störungen zugeschrieben wird. Die schweren Schädi­
gungsmöglichkeiten, die in den frühesten Lebensjahren liegen, sind erst durch 
spätere Forschungen klarer in den Blickpunkt getreten, so durch Rene Spitz, 
John Bowbly u. a. 
Vereinfachend läßt sich sagen, daß Freud und die frühen psychoanalytischen 
Theoretiker ein kriminelles Verhalten im Auge hatten, das seelischen Konflikten 
und Spannungen entspringt, als deren sozial inakzeptable Lösung es anzusehen 
ist. Spätere Forschungen, von denen weiter unten die Rede sein wird, entdeckten, 
vor allem in der Unterschicht, Sozialisationsformen, die so defizitär und schädi­
gend waren, daß sich von klar umrissenen innerpsychischen Konflikten kaum 
noch sprechen ließ, sondern eher von Defekten in der Entwicklung des seelischen 
Apparates. Extrembeispiel dieser Formen ist der sogenannte Psychopath, der in 
der deskriptiven Kriminalpsychiatrie gerade charakterisiert wird durch das Feh­
len von Schuldgefühl, Reue, Bindungsmöglichkeiten, inneren Konflikten. Zwi­
schen den idealrypischen polaren Formen eines Rechtsbrechers aus unbewußten 
neurotischen Konflikten und zu dem aus psychopathischen Defekt ist eine un­
endliche Zahl von Mischformen denkbar, die dadurch noch in ihrer Diagnose 
kompliziert werden, daß Teile des überichs selbst, je nach dem »kriminogenen« 
Milieu, an kriminellen Normen orientiert sein können. 
Zur Verdeutlichung der frühen psychoanalytischen Kriminalitätsmeorien, die im 
wesentlichen Konflikttheorien des kriminellen Verhaltens waren, sei hier kurz 
die Systematik von Alexander und Staub (I929) diskutiert. Kernpunkt ist der 
Grad der sogenannten ,.Ich-Beteiligung« am Delikt, der auch für die Zurech­
nungsfähigkeit nach psychoanalytischen Kriterien bedeutsam ist: am eindeutig­
sten ist das Gewicht unbewußter Anteile (d. h. Motive) bei Fehlhandlungsdelik­
ten und Zwangshandlungen (darunter etwa Exhibitionismus und Kleptomanie), 
bei denen sich der Handlungsimpuls ohne Kontrolle durch das Ich durchsetzt 
und bei denen die Handlungsziele unverstehbar bleiben und die Handlungen 
selbst als ichfremd erlebt werden. 
Die nächste Stufe wäre das »triebhafte konfliktvolle Agieren des neurotischen 
Verbrechers«, dessen Handlungen ebenfalls "in erster Linie durch unbewußte 
Motive« bedingt sind, für die sich das Ich aber eine Rationalisierung sucht, so 
daß es sich als ausführendes Organ in deren Dienst stellen kann. Kriminelle die­
ses Typs haben auf sehr starke infantile Wünsche nicht verzichtet, sind an sie 
fixiert geblieben oder rächen sich noch immer für sehr starke Kränkungen, oder 
sie suchen Entschädigung für nicht überwundene Entbehrungen. Die Taten haben 
also häufig symbolischen Charakter, der meßbare Nutzwert der Taten steht 
nicht im Vordergrund. Erleichtert wird dieses neurotisch-kriminelle Handeln 
dadurch, daß das überich nicht als funktionierendes Gewissen integriert ist, son­
dern daß es dem Ich gelingt, das Gewissen zu einem innerseelischen, durch eine 
Reihe von Mechanismen isolierten Fremdkörper zu machen, den das Ich geschickt 
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umgeht oder betrügt. Das überich bleibt teilweise »externalisiert«, d. h. wird 
als eine äußerliche, oft an Ordnungs- und KontroUpersonen gebundene Instanz 
erlebt, die bekämpft wird. Die Kraft des überichs ist nicht groß genug, um, wie 
beim Neurotiker, das Ich zu einer (sogenannten autO plastischen) Veränderung 
im sozialen Sinn zu veranlassen, sondern der innere Konflikt ist nach außen 
verlagert: der neurotische Kriminelle sucht die triebfeindliche Umwelt ständig 
in seinem Sinne zu verändern (aUoplastisches Handeln). Schließlich beschreiben 
Alexander und Staub den »normalen, nicht neurotischen Verbrecher mit krimi­
nellem über-Ich«, der sich angesichts der empirischen Forschungen etwa der 
Gluecks oder McCords u. a. als ein idealtypisches Konstrukt erwiesen hat: es 
ließen sich keine Rechtsbrecher ermitteln, deren ganzes Handeln von einer anti­
sozialen» Verbrechermoral« bestimmt war, für die also der Satz von Alexander 
und Staub zuträfe: »Ihre ganze Persönlichkeit identifiziert sich daher mit der 
Tat.« (S. 85) 
Der einseitigen Hervorhebung der konflikthaften Aspekte kriminellen Verhal­
tens durch die frühen psychoanalytischen Theoretiker trat in den letzten Jahr­
zehnten eine zunehmende Erforschung kriminogener psychischer Defektzustände 
gegenüber, und zwar auf zwei Feldern: 1. dem der nicht analytisch orientierten 
riesigen empirischen Forschungen etwa der Gluecks oder McCords, die vor allem 
die von der Psychoanalyse lange vernachlässigten »objektiven« innerfamiliären 
Lebensbedingungen in Familien von Kriminellen und Nichtkriminellen vergli­
chen, und 2. der Zuwendung der Psychoanalyse zur Erforschung der krimineUen 
"Psychopathie«, die phänomenologisch vor allem durch überichmangel oder 
-defekte gekennzeichnet ist. 
Grob skizziert mißlingt bei den Defektformen der KrimineUen die Gewissens­
bildung durch eine Schädigung in den möglichen Formen der Identifikation mit 
den Eltern, die zur Aufrichtung des überichs führt. Lieblosigkeit, Ambivalenz, 
Grausamkeit, Kälte, Inkonsistenz der Eltern sind Ausgangspunkt dieser Fehl­
entwicklung bzw. Unterentwicklung der seelischen Instanzen, die auch auf den 
Ichbereich übergreift. Allerdings hat sich die deskriptiv schlüssige "überichlosig­
keit« der Psychopathen als eine Fiktion erwiesen. Die innerseelischen Konflikte 
sind nur so früh und so heftig aufgetaucht, daß das Ich zu ganz primitiven For­
men der Abwehr greift, um diese Konflikte und die damit verbundenen .?i.ngste 
niederzuhalten. Wie beim Neurotiker die Triebe, so sind beim »gemüdosen« 
Psychopathen die archaischen überichfragmente abgewehrt, ebenso seine früh 
enttäuschten Wünsche nach Bindung und Einfühlung. Er hat aus SelbstschutZ 
mitmenschliche Beziehungen aufgegeben. Der Stand der psychoanalytischen 
Psychopathieforschung sowie die empirischen Forschungen zur Unterschichtskri­
minalität sind bei Moser (1970) ausführlich dargestellt. Die massiven Sozialisa­
tionsdefekte, die zur Psychopathie bzw. zu überichdefekten führen, lassen da­
neben auch den übergang vom Lust- zum Realitätsprinzip mißlingen, so daß 
schwachen Kontrollfunktionen eine starke, unmodifizierte Triebhaftigkeit gegen­
übersteht. 
In jüngster Zeit hat Klaus Hartmann in einer Untersuchung an über tausend, 
teilweise stark kriminellen, verwahrlosten Jugendlichen die Erkenntnisse über 
defizitäre Familienstrukturen als Ursache von Verwahrlosung und Kriminalität 
bestätigt. Er kommt zu dem Ergebnis: ,.In bezug auf die Xtiologie der Verwahr­
losung spielen Milieuschäden, insbesondere Fürsorgemängel, eine überragende 
Rolle, in bezug auf die .?i.tiologie der Verwahrlosung könnte also das pluralisti­
sche Konzept zugunsten eines monistischen Konzepts aufgegeben werden.'< 
(Hartmann, I970, S. 27) 
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übereinstimmend erbringen sowohl die psychoanalytischen Forschungen wie die 
großen empirischen Kriminalitätsstudien, daß defizitäre Famiüenstrukturen, die 
zudem in der Unterschicht mit massiver Häufung auftreten, für die Herausbil­
dung kriminogener Charakterstrukturen verantwortlich sind. Kriminalität be­
ruht auf frühen Schädigungen der Persönlichkeitsenrwicklung durch Störungen 
in den »Objektbeziehungen« des Kindes. Das bedeutet nicht, daß in späteren 
Jahren situativen und sozialen Belastungen nicht eine bedeutende Rolle zukäme, 
aber die »Anfälligkeit« eines Menschen für situativen Druck zu kriminellen 
Verhalten ist in der Regel früh vorgebildet. Die Vermittlung von Kriminalität 
und Gesellschaftssrruktur ist also in der Familie zu suchen bzw. in den schichten­
spezifischen Belastungen des Sozialisationsvermögens. Okonomischer, psychischer 
und sozialer Druck auf unterprivilegierte Unterschichtsfamiüen führen zu defizi­
tären Charakterstrukturen und behindern eine Kompensation solcher Störungen 
durch alternative Entfaltungsmögüchkeiten. 
Da Psychoanalyse eine Konfliktpsychologie ist, ihre Therapie also Aufarbeitung 
fixierter, eingefrorener oder falsch gelöster, unbewußter Konflikte, sind ihre the­
rapeutischen Chancen um so größer, je mehr die psychische Struktur eines Rechts­
brechers bis zum Stadium der Konfliktfähigkeit gereift ist, je mehr die Taten 
Ausdruck oder Symptom solcher Konflikte sind, und je mehr die Persönlichkeit 
unter diesen Konflikten, ihren SymptOmen (den Straftaten) oder deren Folgen 
leidet. 
Wo Straftaten beinahe konfliktlos begangen werden, wo es dem Ich gelingt, sich 
ganz mit den Taten zu identifizieren, oder wo die seeüschen Instanzen so 
schwach sind, daß generell der Zustand der »Haltlosigkeit«, des puren sich Trei­
ben-Lassens entstanden ist, muß ein rein analytische Technik sinnlos bleiben. 
Die pädagogisch-stützenden, Anhaltspunkte zu neuer Identifikation gebenden 
Aspekte treten dann in den Vordergrund. Die größte Gefahr ist aber, und sie 
ist in allen Versuchen der letzten Zeit in studentischen und anderen Betreuungs­
programmen überdeutlich geworden: daß kriminogene Charakterstrukturen in 
ihrer schweren seelischen Krankhafl:igkeit verkannt werden, daß ein therapeu­
tischer und pädagogischer Optimismus dazu verführt, das Hauptübel nur noch 
in den aktuellen und ohne Zweifel repressiven Zuständen im Strafvollzug oder 
der ihn häufig vorausgehenden Fürsorge-Heimerziehung zu sehen. Die Verwahr­
losungs- und kriminogenen Charakterstrukturen werden unter den heute übli­
chen Heim- und Strafvollzugsbedingungen ohne Zweifel verfestigt, aber see­
lische Erkrankungen liegen meist schon vor der Einweisung vor. 
Folgerungen aus dem Stand der psychoanalytischen Kriminologie: 
I. Es bedarf dringend einer Intensivierung der Forschung, die im wesentlichen 
Behandlungsforschung sein muß. 
2. Dazu sind vor allem die bis I973 einzurichtenden sozialtherapeutischen An­
stalten geeignet. Es leuchtet ein, daß diese nicht zu Abschiebe- und Verw;:.hr­
anstalten werden dürfen für Gefangene, mit denen der normale Strafvollzug 
nur schwer oder gar nicht fertig wird. Soll das Behandlungs- und Forschungs­
konzept überhaupt Sinn haben, dann müssen differenzierende Anstalten verfüg­
bar sein, die nach diagnostischen Voruntersuchungen sich therapeutisch auf be­
stimmte Gruppen von Rechtsbrechern konzentrieren. Die Möglichkeit der Aus­
wahl der Insassen bzw. einer differenzierenden Auf teilung wird die Vorausset­
zung dafür sein, daß sich überhaupt qualifizierte Therapeuten und Forscher 
finden für diese Arbeit. 
3. Es ist in der kriminologischen Literatur ein Gemeinplatz, daß bei den meisten 
anhaltend kriminell Aktiven der Beginn der Straffälligkeit bzw. der kindlichen 
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Delinquenz sehr früh liegt. Behandlungsbeginn nach der Verurteilung oder gar 
erst nach mehreren Verurteilungen bedeutet, abzuwarten, bis die psychische Er­
krankung, um in organmedizinischen Begriffen zu sprechen, ein nur noch schwer 
angehbares Spätstadium erreicht hat. Diesem späten Behandlungsbeginn, selbst 
wenn er sich im Einzelfall als sinnvoll erweisen sollte, steht, rein statistisch, auch 
entgegen, daß selbst in Jahrzehnten für die riesige Anzahl der behandlungs­
fähigen und behandlungsbedürftigen Rechtsbrecher nicht eine auch nur geringe 
Chance besteht, diese Behandlung zu erhalten. Wenn die Sozialtherapeutischen 
Anstalten nicht eine bloße Alibifunktion erhalten sollen, muß das Schwergewicht 
ihrer Arbeit auf Forschung, vor allem auf Möglichkeiten der Prophylaxe hin, 
bestehen. 
4. Wenn Prophylaxe in bezug auf Kriminalität aber überhaupt sinnvoll sein 
soll, muß es sozial gesetzliche Grundlagen geben, die eine Heilbehandlung er­
möglichen (vor allem finanziell), bevor erst realisierte Straftaten die volle So­
zialgefährlichkeit erwiesen und repressiv wirkende Eingriffskriterien erbracht 
haben. 
5. Für die psychoanalytische Kriminologie besteht kein Zweifel, daß Straftaten 
Ausdruck eines Spätstadiums konflikthafter oder defekthafter seelischer Zustände 
sind. Es kann also in Zukunft vor allem dem Juristen nicht gleichgültig sein, 
welche Kontroll- und vor allem Hilfsinstitutionen seine Klientel durchlaufen 
hat, bevor sie vor Gericht erscheint. Die Trennung von Justiz, Pädagogik, So­
zialarbeit und Therapie ist anachronistisch. Der Strafrichter verurteilt Produkte 
eines familiären und sozialen Milieus, deren Lebensgeschichte nicht erst mit dem 
Moment der ersten Straftat rechtlich relevant sein darf. Extrem ausgedrückt: 
der JuriSt muß erkennen, daß seine Anklage- und Verurteilungspraxis nicht zu 
trennen ist von der pädagogischen Hilflosigkeit vor allem der Unterschichts­
familien, vom gravierenden Mangel an Kindergärten, Vorschulerziehung, Klas­
sengröße, überlastung der Lehrer und mangelnder psychologischer Ausbildung, 
fehlenden Kinder- und Jugendlichentherapiemöglichkeiten, fehlenden Freizeit­
angeboten, Heimmisere, Lehrlingsausbeutung und vielem mehr. Wenn er 
angesichts dieser sozialen Umstände nach dem Prinzip der gewissenentlasten­
den Arbeitsteilung weiterverurteilt nach angeblich rein individueller Schuld, be­
stätigt er Zustände, die kriminelles Verhalten zwingend reproduzieren. 
6. Prophylaxe und frühe Hilfs- und Kompensationsmöglichkeiten sind auch des­
halb notwendig, weil die Gesellschaft noch für Jahrzehnte nicht bereit sein wird, 
dem sozialen Aufwand zuzustimmen, der für eine wirksame Resozialisierung 
notwendig wäre. Man beachte nur die Diffamierung der »weichen Welle«, des 
Knasts als ,.Sanatorium«, und bedenke, wie die Gesellschaft mit seelisch Kran­
ken in den Landeskrankenhäusern umgeht, die sich nicht durch Straftaten »schul­
dig« gemacht haben, die also nicht ,.Feinde« der Gesellschaft sind. 
7. Die Rolle der Psychoanalyse für das Strafrecht wird noch für lange Zeit 
unklar, zumindest offen bleiben. Sie ist eine Krankheitslehre, die eindeutig auch 
auf Straftäter, soweit sie psychisch abnorm oder gestört sind, anwendbar ist. Sie 
kann aber im großen Rahmen nicht die ihren Diagnosen entsprechende Behand­
lung liefern: aus Mangel an Therapeuten, aus Mangel an Institutionen, die 
räumlich und atmosphärisch eine Therapie begünstigen, vor allem aber aufgrund 
der enormen therapeutisch-technischen Schwierigkeiten, die kriminogene Cha­
rakterstrukturen bieten, wenn sie erst voll ausgereift sind. 
Es kann also auch nicht die Rolle der Psychoanalyse sein, aufgrund ihrer Krank­
heitslehre nun einfach den Generalangriff auf den Paragraphen 51 zu starten, 
und zwar weniger aus theoretischen Gründen (wo er gerechtfertigt wäre), als 
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aus praktischen Gründen: es fehlen gegenwärtig alle denkbaren therapeutisch 
sinnvollen Alternativen für die sinnlose strafrechtliche Behandlung aller seelisch 
gestörten Täter, von einer humaneren Verwahrung einmal abgesehen. Es bleibt 
also nur: exemplarisches Therapieren in Einzelfällen, Schulung des sozialpäd­
agogischen Personals, Erforschung der prophylaktischen Möglichkeiten, und die 
nie verstummende Kritik an einern Strafrechtssystem, das in der Regel psychisch 
Kranke, Gestörte oder Zurückgebliebene dogmatisch so definieren muß, daß die 
persönlichkeitszerstörende Strafe als legitim und rechtsstaatlich wünschenswert 
erscheinen muß. 
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